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Klappe/Dw 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, das das zeitliche 
Mindestausmaß für die Anwendung arbeitsrechtlicher 
Gesetze aufhebt; 
Begutachtung 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates betr. die Begut

achtung der an die vorberatenden Körperschaften und Zentral

stelIen versendeten Gesetzesentwürfe, beehrt sich die Frauen

ministerin die Stellungnahme zu dem vom BMAS erstellten und mit 

Note vom 16. Dezember 1991, ZI.51.015/5-1/91 zur Begutachtung 

versendeten Entwurf eines Bundesgesetzes, das das zeitliche 

Mindestausmaß für die Anwendung arbeitsrechtlicher Gesetze auf

hebt in 25facher Ausfertigung zu übermitteln. 

Beilage 

25 Kopien 

19. März 1992 

( 

Für die Bundesministerin 
für Frauenangelegenheiten: 

Für l�te Richtigkeit 
der ��igUng: 
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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, das das zeitliche 
Mindestausmaß für die Am'lendung arbeitsrechtlicher 
Gesetze aufhebt; 
Begutachtung 

Die Frauenministerin nimmt zum vorgelegten Entwurf eines 

Bundesgesetzes, das das zeitliche Mindestausmaß für die An

wendung arbeitsrechtlicher Gesetze aufhebt, wie folgt Stellung: 

Der Entwurf entspricht den Vorstellungen der Frauenministerin 

hinsichtlich der im Zusammenhang mit der geplanten Angleichung 

des Pensionsalters erforderlichen gesellschaftlichen und ökono

mischen Aufhebung der Benachteiligung von Frauen (Gleichbe

handlungspaket) und wird daher vollinhaltlich begrüßt. 

Von dieser Gngleichbehandlung geringfügig Beschäftigter sind 

derzeit vor allem Frauen betroffen. 

25 Ablichtungen dieser Stellungnahme wurden dem Nationalrat 

übermittelt. 

19. März 1992 
Für die Bundesministerin 

für Frauenangelegenheiten: 
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Für '�d�e
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.. 

Richtigkeit 
der �st�igung: 
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